
 

 

 

   AMTSBLATT 
des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab 

  

Nr. 11                                    Neustadt a.d. Waldnaab, den  11.11.2009                        39. Jahrgang 
 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
 

� 
 
Verordnung des Landratsamtes Schwandorf über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen  
Mitterlangau, Schwand (Landkreis Schwandorf) und Eslarn (Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab) für die 
öffentliche Wasserversorgung der Wassergemeinschaft Oberlangau vom 23. Oktober 2009  
 

� 
 
 
 

 



 2 

 
� 

 
 
610 – 642.359  

Verordnung des Landratsamtes Schwandorf über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen 
Mitterlangau, Schwand (Landkreis Schwandorf) und Eslarn (Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab) 
für die öffentliche Wasserversorgung der Wassergemeinschaft Oberlangau vom 23. Oktober 2009  

 
 

Das Landratsamt Schwandorf erlässt auf Grund des § 19 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBl I S. 3245) i. V. mit Art. 35 
und 75 des Bayer. Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 19. Juli 1994 (GVBI S. 
822), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2007 (GVBl S. 969), sowie der Verordnung der 
Regierung der Oberpfalz vom 20. Februar 1997, Nr. 225-4532.5 SAD 36 folgende  
 
 
 

Verordnung: 
 
 
 
§ 1 Allgemeines  

Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung für die Wassergemeinschaft Oberlangau wird in 
den Gemarkungen Langau, Schwand (Landkreis Schwandorf) und Eslarn (Landkreis Neustadt a. d. 
Waldnaab) das in § 2 näher umschriebene Wasserschutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden 
die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 erlassen.  

 

§ 2 Schutzgebiet  

(1) das Schutzgebiet besteht aus  
2 Fassungsbereichen W I, 
1 engeren Schutzzone W II, 
1 weiteren Schutzzone W III. 
 

(2) Die Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind in dem im Anhang (Anlage 1) 
veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 
1:5000 maßgebend, der im Landratsamt Schwandorf und in der Stadt Oberviechtach niedergelegt ist; 
er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone ver-
läuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein 
Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten Linie.  
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(3) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet gelegenen Grundstücke 

berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.  
  
(4) Die Fassungsbereiche W I sind durch Umzäunung, die engere Schutzzone W II und die weitere 

Schutzzone W III sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich gemacht.  
 
 
§ 3 Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen  

(1) Es sind  
 
 in der weiteren Schutzzone  in der engeren Schutzzone  

entspricht Zone  W III  W II  

1.  bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 
bis 5 zugelassenen Maßnahmen)  

1.1  Aufschlüsse oder Ver-
änderungen der Erdober-
fläche, auch wenn 
Grundwasser nicht auf-
gedeckt wird, vorzuneh-
men oder zu erweitern; 
insbesondere Fischteiche, 
Kies-, Sand- und Ton-
gruben, Steinbrüche, 
Übertagebergbau und 
Torfstiche  

verboten, ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der 
ordnungsgemäßen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung  

1.2  Wiederverfüllung von 
Erdaufschlüssen, Bau-
gruben und Leitungs-
gräben sowie Gelände-
auffüllungen  

verboten  

1.3  Leitungen verlegen oder 
erneuern (ohne Nr. 2.1, 
3.7 und 6.11)  

verboten  

1.4  Durchführung von Boh-
rungen  

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe im 
Rahmen von Bodenuntersuchungen  

1.5  Untertage-Bergbau,  
Tunnelbauten  

verboten  
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 in der weiteren Schutzzone  in der engeren Schutzzone  

entspricht Zone  W III  W II  

2.  bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1)  
2.1  Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern von wasserge-
fährdenden Stoffen nach 
§ 19 a WHG zu errichten 
oder zu erweitern  

verboten  

2.2  Anlagen nach § 19 g 
WHG zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stof-
fen zu errichten oder zu 
erweitern  

verboten  

2.3  Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen nach 
§ 19 g Abs. 5 WHG, auch 
Pflanzenschutzmittel, 
außerhalb von Anlagen 
nach Nr. 2.2 (siehe An-
lage 2, Ziffer 2)  

nur zulässig für die kurzfri-
stige (wenige Tage) Lage-
rung von Stoffen bis Was-
sergefährdungsklasse 2 in 
dafür geeigneten, dichten 
Transportbehältern bis zu je 
50 Liter, deren Dichtheit kon-
trollierbar ist  

verboten  

2.4  Abfall i. S. d. Abfallge-
setze und bergbauliche 
Rückstände abzulagern 
(Die Behandlung und 
Lagerung von Abfällen 
fällt unter Nr. 2.2 und Nr. 
2.3)  

verboten  

2.5  Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des 
Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung  

verboten  

3.  bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen  

3.1  Abwasserbehandlungs-
anlagen zu errichten oder 
zu erweitern einschließ-
lich Kleinkläranlagen  

verboten  
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 in der weiteren Schutzzone  in der engeren Schutzzone  

entspricht Zone  W III  W II  

3.2  Regen- oder Mischwas-
serentlastungsbauwerke 
zu errichten oder zu er-
weitern  

verboten  

3.3  Trockenaborte zu er-
richten oder zu erweitern  

nur zulässig, wenn diese nur 
vorübergehend aufgestellt 
werden und mit dichtem Be-
hälter ausgestattet sind  

verboten  

3.4  Ausbringen von  
Abwasser  

verboten  

3.5  Anlagen zur  
1. Versickerung von 

Abwasser oder  
2. Einleitung oder Ver-

sickerung von Kühl-
wasser oder Wasser 
aus Wärmepumpen ins 
Grundwasser zu er-
richten oder zu erwei-
tern  

verboten  

3.6  Anlagen zur Versicke-
rung des von Dachflä-
chen abfließenden Was-
sers zu errichten oder zu 
erweitern (auf die Er-
laubnispflichtigkeit nach 
§ 2 Abs. 1 WHG i.V. mit 
§ 1 NWFreiV wird hin-
gewiesen)  

-nur zulässig bei ausreichen-
der Reinigung durch flächen-
hafte Versickerung über den 
bewachsenen Oberboden oder 
gleichwertige Filteranlagen1) -
verboten für Niederschlags-
wasser von Gebäuden auf 
gewerblich genutzten 
Grundstücken -verboten für 
Niederschlagswässer von un-
beschichteten kupfer-, zink-
und bleigedeckten Dachflä-
chen über 50 m²  

verboten  

 
1) 

siehe. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 “Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser” und ATV-
DVWK-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser"  
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 in der weiteren Schutzzone  in der engeren Schutzzone  

entspricht Zone  W III  W II  

3.7  Abwasserleitungen und 
zugehörige Anlagen zu 
errichten oder zu erwei-
tern  

nur zulässig zum Ableiten 
von Abwasser, wenn die 
Dichtheit der Entwässerungs-
anlagen vor Inbetriebnahme 
durch Druckprobe nachge-
wiesen und wiederkehrende 
Prüfungen der Anlagen 
durchgeführt werden (siehe 
Anlage 2, Ziffer 6) Durchlei-
ten von außerhalb des Was-
serschutzgebiets gesammel-
tem Abwasser verboten  

verboten 

4.  bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 
Handlungen  

4.1  Straßen, Wege und sons-
tige Verkehrsflächen zu 
errichten oder zu erwei-
tern  

-nur zulässig für klassifizierte 
Straßen, wenn die “Richtli-
nien für bautechnische Maß-
nahmen an Straßen in Was-
sergewinnungsgebieten 
(RiStWag)” in der jeweils 
geltenden Fassung beachtet 
werden und  

-wie in Zone W II  

nur zulässig für öffentliche 
Feld- und Waldwege, be-
schränkt-öffentliche Wege, 
Eigentümerwege und Privat-
wege bei breitflächigem Versi-
ckern des abfließenden Was-
sers  

4.2  Eisenbahnanlagen zu 
errichten oder zu erwei-
tern  

verboten 

4.3  wassergefährdende aus-
waschbare oder auslaug-
bare Materialien (z. B. 
Schlacke, Teer, Impräg-
niermittel u. ä.) zum 
Straßen-, Wege-, Eisen-
bahn- oder Wasserbau zu 
verwenden 

verboten 
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 in der weiteren Schutzzone  in der engeren Schutzzone  

entspricht Zone  W III  W II  

4.4  Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errich-
ten oder zu erweitern  

 

verboten  

4.5  Bade- oder Zeltplätze 
einzurichten oder zu er-
weitern; Camping aller 
Art  

verboten  

4.6  Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern  

- nur zulässig mit Abwas-
serentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässe-
rung unter Beachtung von 
Nr. 3.7  

- verboten für Wurfschei-
benschießanlagen und Mo-
torsportanlagen  

verboten  

4.7  Großveranstaltungen 
durchzuführen  

verboten  

4.8  Friedhöfe zu errichten 
oder zu erweitern  

verboten  

4.9  Flugplätze einschl. Si-
cherheitsflächen, Not-
abwurfplätze, militäri-
sche Anlagen und 
Übungsplätze zu errich-
ten oder zu erweitern  

verboten  

4.10  Militärische Übungen 
durchzuführen  

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig  

4.11  Gartenbaubetriebe oder 
Kleingartenanlagen zu 
errichten oder zu erwei-
tern  

verboten  

4.12  Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln auf 
Freilandflächen, die nicht 
land-, forstwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzt 
werden (z.B. Verkehrs-
wege, Rasenflächen, 
Friedhöfe, Sportanlagen)  

verboten  
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 in der weiteren Schutzzone  in der engeren Schutzzone  

entspricht Zone  W III  W II  

4.13  Düngen mit Stickstoff-
düngern (auf die DüngeV 
in der jeweils gültigen 
Fassung wird hingewie-
sen)  

nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung  

nur standort- und bedarfsge-
rechte Düngung mit Mineral-
dünger zulässig  

4.14  Beregnung von öffentli-
chen Grünanlagen, Ra-
sensport- und Golfplät-
zen  

nur zulässig mit Zustimmung 
des Amtes für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten ( 
Beregnungsberatung) oder bis 
zu einer Bodenfeuchte von 70 
% der nutzbaren Feldkapazi-
tät  

verboten  

5.  bei baulichen Anlagen   
5.1  bauliche Anlagen zu er-

richten oder zu erweitern  
nur zulässig,  
- wenn kein häusliches oder 

gewerbliches Abwasser an-
fällt oder in eine dichte 
Sammelentwässerung ein-
geleitet wird unter Beach-
tung von Nr. 3.7 und  

- wenn die Gründungssohle 
mindestens 2 m über dem 
höchsten Grundwasserstand 
liegt  

verboten  

5.2  Ausweisung neuer Bau-
gebiete  

verboten  

5.3  Stallungen zu errichten, 
zu erweitern2) oder zu 
betreiben  

verboten  

5.4  Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, 
Gülle, Silagesickersaft zu 
errichten oder zu erwei-
tern2)  

nur zulässig für Silagesicker-
saftbehälter mit Leckage-
erkennung für Anlagen ent-
sprechend Nr.5.5 (Die Dich-
tigkeit der Gesamtanlage ein-
schließlich Zu- und Ab-
leitungen ist vor Inbetrieb-
nahme nachzuweisen und 
regelmäßig, mindestens je-
doch alle 5 Jahre wieder-
kehrend zu überprüfen)  

verboten  

 
2) Es wird auf den Anhang 5 “Besondere Anforderungen an Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, 
Silagesickersäften (JGS-Anlagen)” der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über 
Fachbetriebe (Anlagenverordnung -VAwS) in der jeweils geltenden Fassung hingewiesen, der nähere Ausführungen zur bauli-
chen Gestaltung (u. a. Leckageerkennung) enthält. Arbeitsblätter mit Musterplänen sind bei der ALB Bayern e.V. erhältlich 
(Arbeitsblatt Nr. 10.15.04 “Lagerung von Flüssigmist”, Nr. 10.15.07 “Lagerung von Festmist”, Nr. 10.09.01 “Flachsilos und 
Sickersaftableitung”).  
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 in der weiteren  in der engeren  
 Schutzzone  Schutzzone  

entspricht Zone  W III  W II  

5.5  ortsfeste Anlagen zur 
Gärfutterbereitung zu 
errichten oder zu erwei-
tern²)  

nur zulässig bis zu einem 
Lagervolumen von max. 150 
m³ mit dichtem Auffangbe-
hälter für Silagesickersaft  

verboten  

6.  bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen  

6.1  Düngen mit Gülle, Jau-
che, Festmist, Gärsub-
strate aus Biogasanlagen 
und Festmistkompost  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2  

verboten  

6.2  Düngen mit sonstigen 
organischen und mine-
ralischen Stickstoffdün-
gern (ohne Nr. 6.3)  

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und bedarfs-
gerechten Gaben erfolgt, insbesondere nicht  
- auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden Zwi-

schen- und Hauptfruchtanbau  
- auf Grünland vom 01.10. bis 01.03.  
- auf Ackerland vom 01.10. bis 01.03.  
- bei Maisanbau vom 01.10. bis 10.04.  
- auf Brachland  
- auf tiefgefrorenem, wassergesättigtem oder schneebedecktem 

Boden  
6.3  Ausbringen oder Lagern 

von Klärschlamm, klär-
schlammhaltigen Dün-
gemitteln, Fäkalschlamm 
oder Gärsubstrat bzw. 
Kompost aus zentralen 
Bioabfallanlagen  

verboten 

6.4  ganzjährige Boden-
deckung durch Zwi-
schen- oder Hauptfrucht  

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich  

6.5  Lagern von Festmist, 
Wirtschaftsdünger, Se-
kundärrohstoffdünger 
oder Mineraldünger auf  
unbefestigten Flächen 

verboten 

6.6  Gärfutterlagerung au-
ßerhalb von ortsfesten 
Anlagen  

nur zulässig in allseitig dich-
ten Foliensilos bei Siliergut 
ohne Gärsafterwartung sowie 
Ballensilage  

verboten  

6.7  Beweidung, Freiland-, 
Koppel- und Pferchtier-
haltung  

nur zulässig zur Rinderund 
Schafhaltung auf Grünland 
ohne flächige Verletzung der 
Grasnarbe (siehe Anlage 2, 
Ziffer 3)  

verboten  

6.8  Wildfutterplätze und 
Wildgatter zu errichten  

verboten 
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 in der weiteren Schutzzone  in der engeren Schutzzone  

entspricht Zone  W III  W II  

6.9  Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln aus 
Luftfahrzeugen oder zur 
Bodenentseuchung  

verboten 

6.10  Beregnung landwirt-
schaftlich oder gärtne-
risch genutzter Flächen  

nur zulässig nach Maßgabe 
der Beregnungsberatung oder 
bis zu einer Bodenfeuchte 
von 70 % der nutzbaren Feld-
kapazität  

verboten  

6.11  landwirtschaftliche Drä-
ne und zugehörige Vor-
flutgräben anzulegen 
oder zu ändern  

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen  

6.12  besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, Zif-
fer 4 neu anzulegen oder 
zu erweitern  

verboten 

6.13  Rodung, Kahlschlag oder 
eine in der Wirkung 
gleichkommende Maß-
nahme, Umbruch von 
nicht umbruchsfähigem 
Dauergrünland (siehe 
Anlage 2, Ziffer 5)  

verboten  
(ausgenommen bei Kalamitäten) 

6.14  Nasskonservierung von 
Rundholz  

verboten 

6.15  Verwendung von Mo-
torsägen  

nur erlaubt bei Verwendung von Schmiermitteln auf Pflan-
zenölbasis (keine Mineralölprodukte)  

6.16  Fischteiche anzulegen, zu 
verändern oder zu ent-
landen  

 
verboten 

6.17  Intensive Nutzung von 
Fischteichen mit Ein-
bringen von Düngemit-
teln, Herbiziden oder 
medizinischen Wirkstof-
fen  

 

verboten 

 
(2) In den Fassungsbereichen (Schutzzonen W I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte Hand-

lungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und 
-ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung 
geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.  

  
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der Nummern 3.6 und 5.1 

nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und –ableitung des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten.  
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§ 4 Ausnahmen  

(1) Das Landratsamt Schwandorf kann von den Verboten und Beschränkungen des § 3 Ausnahmen zulas-
sen, wenn  

 
1. das Wohl der Allgemeinheit die Ausnahmen erfordert oder  
2. das Verbot oder die Beschränkung im Einzelfall zu einer unbilligen Härte führen würde und das 

Gemeinwohl der Ausnahme nicht entgegensteht.  
 
(2) Die Ausnahme ist widerruflich; sie kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden und be-

darf der Schriftform.  
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Schwandorf vom Grundstückseigentümer verlangen, 

dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere 
der Schutz der Wasserversorgung, erfordert.  

 
§ 5 Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen  

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebiets haben die 
Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
bestehen und deren Bestand, Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, 
auf Anordnung des Landratsamts Schwandorf zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen Vor-
schriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern.  

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs.1 ist nach den § 19 Abs. 3, § 20 WHG und Art. 74 BayWG Entschädigung 

zu leisten.  
 
§ 6 Kennzeichnung des Schutzgebietes  

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben zu 
dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch Aufstellen oder Anbrin-
gen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden.  

§ 7 Kontrollmaßnahmen  

(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes haben 
Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln 
durch Beauftragte des Landratsamtes Schwandorf zur Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften die-
ser Verordnung zu dulden.  

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die hierzu notwendi-

gen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet durch Beauftragte des Landratsamts 
Schwandorf zu dulden.  

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der öffentlichen Was-

serversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten zur Wahr-
nehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß § 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von 
Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung – EÜV) in der jeweils 
geltenden Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische Ermitt-
lungen und Prüfungen zu ermöglichen.  
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§ 8 Entschädigung und Ausgleich  

(1) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung eine Enteig-
nung darstellt, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach den § 19 Abs. 3, § 20 WHG und Art. 74 BayWG 
Entschädigung zu leisten.  

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine auf Grund dieser Verordnung ergehende Anordnung erhöhte An-

forderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder forstwirtschaftliche Nutzung beschränken, 
ist für die dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich gem. § 19 
Abs. 4 WHG und Art. 74 Abs. 6 BayWG zu leisten.  

 
§ 9 Ordnungswidrigkeiten  

Nach § 41 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 WHG kann mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro belegt werden, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. einem Verbot nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 zuwiderhandelt,  
 

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der Ausnahme ver-
bundenen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen.  

 
§ 10 Inkrafttreten  

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtsblättern für den Landkreis 
Neustadt a. d. Waldnaab Nr.11/09 und für den Landkreis Schwandorf vom 23.10.2009, Nr. 22/09 in 
Kraft.  

 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Schwandorf über das Wasserschutzgebiet in den 

Gemarkungen Mitterlangau und Schwand für die öffentliche Wasserversorgung Oberlangau, Stadt 
Oberviechtach, vom 14.11.1994, Az.: 5.3 – 642.359, veröffentlicht im Amtsblatt für den Landkreis 
Schwandorf vom 25.11.1994 Nr. 27, außer Kraft.  

 
 
Schwandorf, den 23.Oktober 2009  

Landratsamt Schwandorf  

 

 

Volker Liedtke 
Landrat 
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Anlage 2  
Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2, 3, 5 und 6  

1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2)  
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der “Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsge-
setz über Einstufung wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdende Stoffe -VwVwS)” zu beachten.  

 
2. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3)  

Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt:  
-Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben  
  der Nr. 4.12, 4.13, 6.1, 6.2, 6.5 und 6.6,  
-Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes,  
-das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
-Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
-Kompostierung im eigenen Garten. 

 
Entsprechend VAwS werden an Abfüllplätze von Heizölverbraucheranlagen über die betrieblichen 
Anforderungen hinaus keine Anforderungen gestellt.  

3. Beweidung, Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung (zu Nr. 6.7)  
Eine flächige Verletzung der Grasnarbe liegt dann vor, wenn das wie bei herkömmlicher Rinderweide 
unvermeidbare Maß (linienförmige oder punktuelle Verletzungen im Bereich von Treibwegen, Vieh-
tränken etc.) überschritten wird.  

 
4. Besondere Nutzungen sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nut-

zungen (zu Nr. 6.12):  
-Weinbau  
-Hopfenanbau  
-Tabakanbau  
-Obst- und Gemüseanbau  
-Zierpflanzenanbau  
-Baumschulen und forstliche Pflanzgärten  

 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die Verlegung im 
Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleichbleibender Größe der Anbauflä-
che.  
 

5. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.13)  
 

Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder in we-
nigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits eine ausreichende 
übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die Hiebsmaßnahme auf der Fläche Frei-
landbedingungen (Klima) entstehen.  

Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch vereinzelt 
Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls Freiflächenbedingungen entstehen.  

Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer Hiebe durch-
führen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  

Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten Teilflächen 
zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der Summe überschreiten.  
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Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall zu ver-
stehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und daher u.U. nur 
durch Kahlschlag möglich ist.  
Als Dauergrünland gelten Flächen, die nach ihren Standortbedingungen nur für Grünlandnutzung ge-
eignet sind.  

6. Wiederkehrende Prüfungen von Anlagen zur Abwasserableitung (zu Nr. 3.7)  

Anlagen zur Abwasserableitung  
einfache Sicht-
prüfung  

eingehende 
Sichtprüfung  

Dichtheitsprü-
fung  

WSG-Zone W III     
Öffentlicher Abwasserkanal und 
Schacht  

jährlich  alle 5 Jahre  alle 10 Jahre  

häuslichem  
Abwasser  

bei Bedarf  alle 5 Jahre  bei Bedarf  

gewerblichem 
Abwasser (vor 
einer Behand-
lungsanlage)  

jährlich  alle 5 Jahre  alle 5 Jahre  
Grundstücks-
entwässe-
rungsanlage zur 
Ableitung von:  gewerblichem 

Abwasser (nach 
einer Behand-
lungsanlage)  

jährlich  alle 5 Jahre  alle 15 Jahre  

 
 

��� 
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